
Wie D5uenehen, werden gar manche Bitteſuche an die
römiſche Kurie gerichtet werden, Uum Ein Teſtament abändern zu
dürfen, da ſo leicht neue Umſtände eintreten können, die die Aen
derung eines Teſtamentes wünſchenswert machen. Dazu kommt die
Unerfahrenheit der Novizen, die elbſt dann, ven ſie von einem
Notar Aufklärung erhalten, doch meiſten nur chwer ſich In die
verſchiedenen Möglichkeiten hineindenken können, und EeS darum
unterlaſſen, Etwa mittels eines bedingten Teſtamentes einer päteren
Abänderung vorzubeugen. Daher geben wir Schluß emn Bei
piel eines Geſuches Es etri eine Perſon, die nach Pfingſten
918 Profeß gemacht hat und wegen des lötzlichen TodeBruders ihr 0ment ändern will

Beatissime Pater!
sacerdos (clericus, ö krater laicus, Soror) professus (pro-

fessa)Wie Poralenn

eh

. Werden Lar nleohe Bittgeſuche an d.8

römiſche Kurie gerichtet werden, um ein Teſtament abändern zu

dürfen, da ſo leicht neue Umſtände eintreten können, die die Aen⸗

derung eines Teſtamentes wünſchenswert machen. Dazu kommt die

.

Unerfahrenheit der Novizen, die ſelbſt dann, wenn ſie von einem

Notar Aufklärung erhalten, doch meiſtens nur ſchwer ſich in die

verſchiedenen Möglichkeiten hineindenken können, und es darum

unterlaſſen, etwa mittels eines bedingten Teſtamentes einer ſpäteren

Abänderung vorzubeugen. Daher geben wir zum Schluß ein Bei⸗

ſpiel eines ſolchen Geſuches. Es betrifft eine Perſon, die nach Pfingſten

1918 Profeß gemacht hat und wegen des p

lötzlichen ö 286

Bruders ihr Teſta

ment ändern will:

Beatissime Pater!

N. N. sacerdos (clericus, frater laicus, soror) professus (pro-

fessa) .. in Congregatione .. (in Provincia... in domo..

ad pedes S. V. provolutus (provoluta) humiliter veniam petit,

secundum can. 583, n. 2, mutandi suum testamentum, quod propter

inopinatam mortem sui fratris nova redactione indiget.

Pro qua gratia ... . (weiter iſt nichts hinzuzufügen).

Man ſende das Geſuch an den römiſchen Prokurator der be⸗

treffenden Genoſſenſchaft oder unmittelbar „Alla S. Congregazione

dei Religiosi“ (oder: „A la §. Congrégation des Religieux.), Can⸗

Cellaria Apostolica. Rom.

3a8 ſchechelawalihe Ehereformgeſet

vom

22. Mai 1919.)

WVon Univerſitäts⸗Profeſſor Dr Joh. Schlenz, Prag.

J. Es iſt bekannt, daß bei uns die Ehereformer beſonders ſeit

den letzten zwanzig Jahren eine ungemein rührige Tätigkeit

entfalteten. Durch Gründung ſogenannter Ehereformvereine,

durch Veranſtaltung zahlreicher Verſammlungen, durch Verbrei⸗

tung entſprechender Broſchüren und Flugſchriften, beſonders

aber durch die eifrige Mitarbeit der kirchenfeindlichen Preſſe ſuchte

man das Volk und die Regierung für Zivilehe und Ehetrennung zu

gewinnen. Eine eigene Zeitſchrift, „Die Feſſel“, wurde gegründet

als Zentralorgan der ganzen Bewegung. Beſonders lebhaft geſtaltete

zu müſſen. Denn in dieſem Falle ändert man direkt das Teſtament nicht,

ſondern man läßt nur ſeinen Verwalter einen Akt ſetzen, der indirekt eine

teilweiſe Aenderung des Teſtamentes zur Folge hat. — Da nun das Verbot

des can. 583, n. 2, eine Beſchränkung der Freiheit iſt, ſo darf es unſeres

Erachtens nicht weiter ausgedehnt werden, als die Worte des Geſetzes ſelbſt

verlangen, ſo daß eine ſolche Verfügung, wenn nichts anderes im Wege

ſteht, ohne Erlaubnis des Heiligen Stuhles geſchehen kann.

5

20

nlung (Sg) 3 3—05 undgewacht am 3— Funi 100.m CongregationeWie Poralenn

eh

. Werden Lar nleohe Bittgeſuche an d.8

römiſche Kurie gerichtet werden, um ein Teſtament abändern zu

dürfen, da ſo leicht neue Umſtände eintreten können, die die Aen⸗

derung eines Teſtamentes wünſchenswert machen. Dazu kommt die

.

Unerfahrenheit der Novizen, die ſelbſt dann, wenn ſie von einem

Notar Aufklärung erhalten, doch meiſtens nur ſchwer ſich in die

verſchiedenen Möglichkeiten hineindenken können, und es darum

unterlaſſen, etwa mittels eines bedingten Teſtamentes einer ſpäteren

Abänderung vorzubeugen. Daher geben wir zum Schluß ein Bei⸗

ſpiel eines ſolchen Geſuches. Es betrifft eine Perſon, die nach Pfingſten

1918 Profeß gemacht hat und wegen des p

lötzlichen ö 286

Bruders ihr Teſta

ment ändern will:

Beatissime Pater!

N. N. sacerdos (clericus, frater laicus, soror) professus (pro-

fessa) .. in Congregatione .. (in Provincia... in domo..

ad pedes S. V. provolutus (provoluta) humiliter veniam petit,

secundum can. 583, n. 2, mutandi suum testamentum, quod propter

inopinatam mortem sui fratris nova redactione indiget.

Pro qua gratia ... . (weiter iſt nichts hinzuzufügen).

Man ſende das Geſuch an den römiſchen Prokurator der be⸗

treffenden Genoſſenſchaft oder unmittelbar „Alla S. Congregazione

dei Religiosi“ (oder: „A la §. Congrégation des Religieux.), Can⸗

Cellaria Apostolica. Rom.

3a8 ſchechelawalihe Ehereformgeſet

vom

22. Mai 1919.)

WVon Univerſitäts⸗Profeſſor Dr Joh. Schlenz, Prag.

J. Es iſt bekannt, daß bei uns die Ehereformer beſonders ſeit

den letzten zwanzig Jahren eine ungemein rührige Tätigkeit

entfalteten. Durch Gründung ſogenannter Ehereformvereine,

durch Veranſtaltung zahlreicher Verſammlungen, durch Verbrei⸗

tung entſprechender Broſchüren und Flugſchriften, beſonders

aber durch die eifrige Mitarbeit der kirchenfeindlichen Preſſe ſuchte

man das Volk und die Regierung für Zivilehe und Ehetrennung zu

gewinnen. Eine eigene Zeitſchrift, „Die Feſſel“, wurde gegründet

als Zentralorgan der ganzen Bewegung. Beſonders lebhaft geſtaltete

zu müſſen. Denn in dieſem Falle ändert man direkt das Teſtament nicht,

ſondern man läßt nur ſeinen Verwalter einen Akt ſetzen, der indirekt eine

teilweiſe Aenderung des Teſtamentes zur Folge hat. — Da nun das Verbot

des can. 583, n. 2, eine Beſchränkung der Freiheit iſt, ſo darf es unſeres

Erachtens nicht weiter ausgedehnt werden, als die Worte des Geſetzes ſelbſt

verlangen, ſo daß eine ſolche Verfügung, wenn nichts anderes im Wege

ſteht, ohne Erlaubnis des Heiligen Stuhles geſchehen kann.

5

20

nlung (Sg) 3 3—05 undgewacht am 3— Funi 100.(in ProvinciaWie Poralenn

eh

. Werden Lar nleohe Bittgeſuche an d.8

römiſche Kurie gerichtet werden, um ein Teſtament abändern zu

dürfen, da ſo leicht neue Umſtände eintreten können, die die Aen⸗

derung eines Teſtamentes wünſchenswert machen. Dazu kommt die

.

Unerfahrenheit der Novizen, die ſelbſt dann, wenn ſie von einem

Notar Aufklärung erhalten, doch meiſtens nur ſchwer ſich in die

verſchiedenen Möglichkeiten hineindenken können, und es darum

unterlaſſen, etwa mittels eines bedingten Teſtamentes einer ſpäteren

Abänderung vorzubeugen. Daher geben wir zum Schluß ein Bei⸗

ſpiel eines ſolchen Geſuches. Es betrifft eine Perſon, die nach Pfingſten

1918 Profeß gemacht hat und wegen des p

lötzlichen ö 286

Bruders ihr Teſta

ment ändern will:

Beatissime Pater!

N. N. sacerdos (clericus, frater laicus, soror) professus (pro-

fessa) .. in Congregatione .. (in Provincia... in domo..

ad pedes S. V. provolutus (provoluta) humiliter veniam petit,

secundum can. 583, n. 2, mutandi suum testamentum, quod propter

inopinatam mortem sui fratris nova redactione indiget.

Pro qua gratia ... . (weiter iſt nichts hinzuzufügen).

Man ſende das Geſuch an den römiſchen Prokurator der be⸗

treffenden Genoſſenſchaft oder unmittelbar „Alla S. Congregazione

dei Religiosi“ (oder: „A la §. Congrégation des Religieux.), Can⸗

Cellaria Apostolica. Rom.

3a8 ſchechelawalihe Ehereformgeſet

vom

22. Mai 1919.)

WVon Univerſitäts⸗Profeſſor Dr Joh. Schlenz, Prag.

J. Es iſt bekannt, daß bei uns die Ehereformer beſonders ſeit

den letzten zwanzig Jahren eine ungemein rührige Tätigkeit

entfalteten. Durch Gründung ſogenannter Ehereformvereine,

durch Veranſtaltung zahlreicher Verſammlungen, durch Verbrei⸗

tung entſprechender Broſchüren und Flugſchriften, beſonders

aber durch die eifrige Mitarbeit der kirchenfeindlichen Preſſe ſuchte

man das Volk und die Regierung für Zivilehe und Ehetrennung zu

gewinnen. Eine eigene Zeitſchrift, „Die Feſſel“, wurde gegründet

als Zentralorgan der ganzen Bewegung. Beſonders lebhaft geſtaltete

zu müſſen. Denn in dieſem Falle ändert man direkt das Teſtament nicht,

ſondern man läßt nur ſeinen Verwalter einen Akt ſetzen, der indirekt eine

teilweiſe Aenderung des Teſtamentes zur Folge hat. — Da nun das Verbot

des can. 583, n. 2, eine Beſchränkung der Freiheit iſt, ſo darf es unſeres

Erachtens nicht weiter ausgedehnt werden, als die Worte des Geſetzes ſelbſt

verlangen, ſo daß eine ſolche Verfügung, wenn nichts anderes im Wege

ſteht, ohne Erlaubnis des Heiligen Stuhles geſchehen kann.

5

20

nlung (Sg) 3 3—05 undgewacht am 3— Funi 100.N domoWie Poralenn

eh

. Werden Lar nleohe Bittgeſuche an d.8

römiſche Kurie gerichtet werden, um ein Teſtament abändern zu

dürfen, da ſo leicht neue Umſtände eintreten können, die die Aen⸗

derung eines Teſtamentes wünſchenswert machen. Dazu kommt die

.

Unerfahrenheit der Novizen, die ſelbſt dann, wenn ſie von einem

Notar Aufklärung erhalten, doch meiſtens nur ſchwer ſich in die

verſchiedenen Möglichkeiten hineindenken können, und es darum

unterlaſſen, etwa mittels eines bedingten Teſtamentes einer ſpäteren

Abänderung vorzubeugen. Daher geben wir zum Schluß ein Bei⸗

ſpiel eines ſolchen Geſuches. Es betrifft eine Perſon, die nach Pfingſten

1918 Profeß gemacht hat und wegen des p

lötzlichen ö 286

Bruders ihr Teſta

ment ändern will:

Beatissime Pater!

N. N. sacerdos (clericus, frater laicus, soror) professus (pro-

fessa) .. in Congregatione .. (in Provincia... in domo..

ad pedes S. V. provolutus (provoluta) humiliter veniam petit,

secundum can. 583, n. 2, mutandi suum testamentum, quod propter

inopinatam mortem sui fratris nova redactione indiget.

Pro qua gratia ... . (weiter iſt nichts hinzuzufügen).

Man ſende das Geſuch an den römiſchen Prokurator der be⸗

treffenden Genoſſenſchaft oder unmittelbar „Alla S. Congregazione

dei Religiosi“ (oder: „A la §. Congrégation des Religieux.), Can⸗

Cellaria Apostolica. Rom.

3a8 ſchechelawalihe Ehereformgeſet

vom

22. Mai 1919.)

WVon Univerſitäts⸗Profeſſor Dr Joh. Schlenz, Prag.

J. Es iſt bekannt, daß bei uns die Ehereformer beſonders ſeit

den letzten zwanzig Jahren eine ungemein rührige Tätigkeit

entfalteten. Durch Gründung ſogenannter Ehereformvereine,

durch Veranſtaltung zahlreicher Verſammlungen, durch Verbrei⸗

tung entſprechender Broſchüren und Flugſchriften, beſonders

aber durch die eifrige Mitarbeit der kirchenfeindlichen Preſſe ſuchte

man das Volk und die Regierung für Zivilehe und Ehetrennung zu

gewinnen. Eine eigene Zeitſchrift, „Die Feſſel“, wurde gegründet

als Zentralorgan der ganzen Bewegung. Beſonders lebhaft geſtaltete

zu müſſen. Denn in dieſem Falle ändert man direkt das Teſtament nicht,

ſondern man läßt nur ſeinen Verwalter einen Akt ſetzen, der indirekt eine

teilweiſe Aenderung des Teſtamentes zur Folge hat. — Da nun das Verbot

des can. 583, n. 2, eine Beſchränkung der Freiheit iſt, ſo darf es unſeres

Erachtens nicht weiter ausgedehnt werden, als die Worte des Geſetzes ſelbſt

verlangen, ſo daß eine ſolche Verfügung, wenn nichts anderes im Wege

ſteht, ohne Erlaubnis des Heiligen Stuhles geſchehen kann.

5

20

nlung (Sg) 3 3—05 undgewacht am 3— Funi 100.20 pedes provolutus (provoluta) humiliter Veniam petit,
secundum C&/  — 583. — mutandi Suum testamentum, quod Propter
inopinatam mortem 8Ul ratris IIOVA redaétione indiget.

Pro gu gratiaWie Poralenn

eh

. Werden Lar nleohe Bittgeſuche an d.8

römiſche Kurie gerichtet werden, um ein Teſtament abändern zu

dürfen, da ſo leicht neue Umſtände eintreten können, die die Aen⸗

derung eines Teſtamentes wünſchenswert machen. Dazu kommt die

.

Unerfahrenheit der Novizen, die ſelbſt dann, wenn ſie von einem

Notar Aufklärung erhalten, doch meiſtens nur ſchwer ſich in die

verſchiedenen Möglichkeiten hineindenken können, und es darum

unterlaſſen, etwa mittels eines bedingten Teſtamentes einer ſpäteren

Abänderung vorzubeugen. Daher geben wir zum Schluß ein Bei⸗

ſpiel eines ſolchen Geſuches. Es betrifft eine Perſon, die nach Pfingſten

1918 Profeß gemacht hat und wegen des p

lötzlichen ö 286

Bruders ihr Teſta

ment ändern will:

Beatissime Pater!

N. N. sacerdos (clericus, frater laicus, soror) professus (pro-

fessa) .. in Congregatione .. (in Provincia... in domo..

ad pedes S. V. provolutus (provoluta) humiliter veniam petit,

secundum can. 583, n. 2, mutandi suum testamentum, quod propter

inopinatam mortem sui fratris nova redactione indiget.

Pro qua gratia ... . (weiter iſt nichts hinzuzufügen).

Man ſende das Geſuch an den römiſchen Prokurator der be⸗

treffenden Genoſſenſchaft oder unmittelbar „Alla S. Congregazione

dei Religiosi“ (oder: „A la §. Congrégation des Religieux.), Can⸗

Cellaria Apostolica. Rom.

3a8 ſchechelawalihe Ehereformgeſet

vom

22. Mai 1919.)

WVon Univerſitäts⸗Profeſſor Dr Joh. Schlenz, Prag.

J. Es iſt bekannt, daß bei uns die Ehereformer beſonders ſeit

den letzten zwanzig Jahren eine ungemein rührige Tätigkeit

entfalteten. Durch Gründung ſogenannter Ehereformvereine,

durch Veranſtaltung zahlreicher Verſammlungen, durch Verbrei⸗

tung entſprechender Broſchüren und Flugſchriften, beſonders

aber durch die eifrige Mitarbeit der kirchenfeindlichen Preſſe ſuchte

man das Volk und die Regierung für Zivilehe und Ehetrennung zu

gewinnen. Eine eigene Zeitſchrift, „Die Feſſel“, wurde gegründet

als Zentralorgan der ganzen Bewegung. Beſonders lebhaft geſtaltete

zu müſſen. Denn in dieſem Falle ändert man direkt das Teſtament nicht,

ſondern man läßt nur ſeinen Verwalter einen Akt ſetzen, der indirekt eine

teilweiſe Aenderung des Teſtamentes zur Folge hat. — Da nun das Verbot

des can. 583, n. 2, eine Beſchränkung der Freiheit iſt, ſo darf es unſeres

Erachtens nicht weiter ausgedehnt werden, als die Worte des Geſetzes ſelbſt

verlangen, ſo daß eine ſolche Verfügung, wenn nichts anderes im Wege

ſteht, ohne Erlaubnis des Heiligen Stuhles geſchehen kann.

5

20

nlung (Sg) 3 3—05 undgewacht am 3— Funi 100.(weiter A21

ſt nichts hinzuzufügen).
Man ende das Geſuch den römiſchen Prokurator der be

treffenden Genoſſenſchaft oder unmittelbar „Alla 8 Congregazione
dei Religiosi“ (oder „A 12 85 Congrégation des Religieux), Can⸗
Gellaria Apostolica. Rom

Jas ichechollowahiſce Ehereformgeſetz vom
22 Mai 1919..)

Von Univerſitäts⸗Profeſſor Dr Joh Schlenz, rag
Es iſt bekannt, daß bei uns die Ehereformer beſonders ſeit

den letzten zwanzig Jahren eine ungemein rührige Tätigkeit
entfalteten. Durch Gründung ſogenannter ereformy ereine,
durch Veranſtaltung zahlreicher Verſammlungen, durch Verbrei⸗
tung entſprechender roſchüren und Flugſchriften, beſonders
aber durch die eifrige Mitarbeit der kirchenfeindlichen Preſſe ſu
man as Volk und die Regierung für Zivilehe und Ehetrennung zu
gewinnen. Eine eigene Zeitſchrift, „Die Feſſel“, wurde gegründe
als Zentralorgan der ganzen ewegung Beſonders lebhaft geſtaltete
zu müſſen. Denn in dieſem ändert man direkt das Teſtament nicht,
ſondern man äßt NUL ſeinen Verwalter einen Akt ſetzen, der indirekt eine
teilweiſe Aenderune des Teſtamentes zur Folge hat — Da nun das Verbot
des can. 583, . 2, eine Beſchränkung der Freiheit iſt, ſo dar E8 unſeres
Erachtens nicht weiter ausgedehnt werden, als die Worte des Geſetzes
verlangen, ſo daß eine ſolche Verfügung, nichts anderes IM Wege
Ee ohne  rlaubnis des Heiligen Stuhles ge  en kann

nlung (Sg) Nr 5  203 ket am Juni 1919.
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ſich dieſe Agitation Im Jahre 1906 Damals Wurde auch eine
Unterſchriftenſammlung zugunſten der Ehere
gab etwa nterſ Yi ten

form eingeleitet; ſie Ex⸗
Da Erho ſich das katholiſche OE zUur Abwehr. Die Proteſtbewegung, die nun einſetzte, überraſchte elbſt die Gegner. Nichtweniger als 7 Unte  riften wurden geſammelt für die

Aufrechterhaltung des chriſtlichen Eherechtes und der chriſtlichenFamilie! Im 61  .  ahre 1910 egann die Bewegung neuerdings; dochauch damals Urde der nſturm glücklich abgeſchlagen.Daß man nach dem Kriege mit beſonderer Schärfe den
Kampf wieder aufnehmen erde, war vorauszuſehen. Schrieb doch„Die F m der Aprilnummer vom V  ahre 1916 „Die Ehereform ird nach dem Kriege die wichtigſte Staatsfrage werden!
— uns dieſe Zeit ruhig abwarten! Wir aſſen nicht locker! Das
Ende des Krieges iſt der Anfang der Ehereform.“ Wiewir ehen, iſt dieſe Prophezeiung, wenigſtens im chechiſchenStaate, m *  ung

In Deutſchöſterreich gelang ES ihnen allerdings nichtDer jüdiſche Abgeordnete ner brachte 27 November 1918,alſo Unmittelbar nach dem Zuſammenbruche, in der National⸗
verſammlung m Wien einen Geſetzesantrag ein, der die Abſchaffungder 88 63, 6 114 a./ owie die geſetzliche Trennbarkeit der
Ehe, kurz das Programm der Ehereformer, verlangte. Der Antragand von den Sozialdemokraten, Liheralen und leider auch von
Deutſchnationalen Unterſtützung. Doch dank der energiſchen, von
der chriſtlichſozialen Partei organiſierten Gegenagitation wurde
auch diesmal der Angriff abgewehrt.

Bei uns in Böhmen aber kam ES anders! Da hatten beſondersdie Freidenker und die durch ihren fanatiſchen Kirchenhaß bekannten
tſchechiſchen Sozialiſten chon jahrelang gründlich vorgearbeitet.Es iſt ſehr bezeichnend, daß der ntrag der Ehereformer auf Ein⸗
führung der Zwangszivilehe undder Nationalverſ hetrennung der erſte war, welcherammlung vorgelegt wurde

Das Ringen U das endgültige Schickſal dieſes ntrages allerte
von der Einberufung der Nationalverfammlung bis zur AbſtimmunǵAam 2 Mai 1919

Der Er Geſetzesentwurf, welchen der Juſtizausſchuß vor⸗
egte, warE geradezu eine Herausforderung des chriſtlichen Volkes.Denn EL enthielt nach dem Antrage der Freidenker die allgemeineZwangszivilehe, die Ehetrennung dgl. Daher etzte ISbald eine
umfaſſende Gegenbewegung der Kathol iken ein, der ſich vor
allem der Klerus beteiligte. Millionen von Unterſchriften wurden
geſammelt als Proteſt beſonders gegen die Zwangszivilehe und die
Ehetrennung. Der gewaltige Sturm der Entrüſtung war nicht ver
geblich; en hatte 3UTL Fo Ig E, daß der Eer Entwurf zur Umarbeitungwurde. Der zweite Entwurf des Juſtizausſchuſſes



349935

349 —

zeigte bereits b abentende Mild Srung en. Siat der ohliaaterſhe

N

begnügte er ſich mit der Wahl⸗Zivilehe und w

ahrte damit wenig⸗

ſtens die Gewiſſensfreiheit.

Die entſcheidende Debatte um die endgü

tige Annahme des

Chereformgeſetzes dauerte drei Tage, vom 20. bis zum 22. Mai.

Unter den Rednern, welche den katholiſchen Standpunkt energiſch

vertraten, ragte vor allem der damalige Abgeordnete und nun⸗

mehrige hochwürdigſte Herr Erzbiſchof Dr Franz Kordas hervor.

Dem tiefen Eindrucke ſeiner begeiſterten Rede vermochten ſich ſelbſt

die Gegner nicht zu entziehen.) Die zwei wichtigſten Ab⸗

ſtimmungen bezogen ſich auf die Zwangszivilehe und die Ehe⸗

trennung. Für die Zwangszivilehe, nach dem Antrage des

bekannten Or Bartoſchek, traten bloß die tſchechiſchen Sozialiſten

ein, die in ihrem Kirchenhaß ſogar das Prinzip der Gewiſſens⸗

freiheit preisgaben. Da benahmen ſich die Sozialdemokraten

anders. Ihrem Grundſatze gemäß ſtimmten ſie für die Freiheit in

der Eheſchließungsform, alſo gegen die Zwangszivilehe. So blieb

es bei der Wahl⸗Zivilehe.

Der zweite wichtigſte Gegenſtand der Abſtimmung war die

Trennbarkeit der Ehe. Für die Trennbarkeit ſtimmten alle So⸗

zialiſten ohne Ausnahme, alſo die tſchechiſchen Sozialiſten und die

Sozialdemotraten, ebenſo die Demokraten und alle Agrarier,)

von denen aber ſehr viele bei der Abſtimmung fehlten; unter

dieſen fehlte diesmal auch der agrariſche Ab

geordnete Dechant

Krojher. Zwei andere tſchechiſche katholiſche Geiſtliche und Ab⸗

geordnete der Agrarier ſtimmten leider für die Ehetrennung. Dieſe

Herren haben damit ihrem Namen, no

ch mehr aber ihrem Stande

wahrlich — keine Ehre gemacht!s)

Wenn die wahre Ueberzeugung der Katholiken dieſes

Staates

in bezug auf die Ehetrennung unverfälſcht zum Ausdruck gekommen

wäre, wie dies in einer demokratiſchen Republik vorausgeſetzt

werden ſollte, dann wäre die damalige Abſtimmung am 22. Mai

anders ausgefallen.

Eine für uns Deutſche beſchämende Tatſache ſ

ei noch an⸗

geführt. Es iſt bekannt, daß in den erſten Monaten nach dem Um⸗

ſturze das deutſche Volk der neuen Regierung gegenüber ſich

ſehr reſerviert verhielt und alles ſorgfältig vermied, was als tat⸗

ſächliche Anerkennung gedeutet werden könnte, bevor noch die Frie⸗

denskonferenz die Frage entſchieden hätte. Trotzdem zögerten die

deutſchen Freidenker, Ehereformer und ihre Geſinnungsgenoſſen

—

batten re

) Auch mehrere Abgeordnete aus der Slowakei nahmen an den De⸗

Hlinka.

gen Anteil, namentlich der in der letzten Zeit oft genannte Pfarrer

2) Dieſe Partei iſt freiſinnig, beſonders aber ihre Preſſe

gehbren ihr wohl gegen 100 tſchechiſche katholiſche Geiſtliche an.

und doch

. 3— — vom 23. Mai 1919, Nr. 117.

0zeigte bereits emtende Mild erungen. —— der obligatorische
egnügte ſich mit der Wahl⸗Zivilehe und ahrte damit enig
en die Gewiſſensfreiheit.

Die utſcheidende Debatte —um die endgů tige Annahme des
Ehereformgeſetzes auerte drei Tage, vom bis Um (ai
Uter den Rednern, 12 den en Standpunkt energiſch
vertraten, ragte vor allem der damalige Abgeordnete und nun⸗
mehrige hochwürdigſte Herr Erzbiſchof Dr Franz Kordas hervor.
Dem tiefen Eindrucke ſeiner begeiſterten ede vermochten ſich elbſtdie Gegner nicht entziehen.) Die zwei wichtigſten Ab
ſtimmungen bezogen ſich auf die Zwangszivilehe und die Ehe
trennung. Für die Zwangszivilehe, nach dem Antrage des
bekannten Dr Bartoſchek, traten bloß die Sozialiſten
ein, die 11⁰ ihrem Kirchenhaß ogar da Prinzip der ewiſſenfreiheit preisgaben. Da benahmen ſich die Sozialdemokraten
anders V  hrem Grundſatze gemãa ſtimmten ſie für die Freiheit ider Eheſchließungsform, alſo die Zwangszivilehe. So e.
* bei der Wahl⸗Zivile

Der zweite wichtigſte Gegenſtand der Abſtimmung war die
Trennbarkeit der Ehe Ar die Trennbarkeit ſtimmten alle S o
zialiſten ohne Ausnahme, alſo die tſchechiſchen Sozialiſten und die
Sozialdemotraten, ebenſo die Demokraten und alle Agrarier,?
von denen aber ſehr viele bei der Abſtimmung fehlten; Unter
dieſen fehlte tesmal auch der agrariſche Abgeordnete ech antKrojher. Zwei andere tſchechiſche katholiſche Geiſtliche und Ab
geordnete der Agrarier ſtimmten leider für die Ehetrennung. DieſeHerren haben damit threm Namen, mehr aber ihrem Standewahrlich keine Ehre gemacht!s)

Wenn die Ahre Ueberzeugun der Katholiken dieſes StaatesIn bezug auf die Ehetrennung IG zum Ausdruck gekommen
wäre, wie dies In einer demokratiſchen Republik vorausgeſetztwerden ſollte, dann wäre. die damalige Abſtimmung ann 2 Mai
nd 18 ausgefallen.

Eine für uns Deutſch beſchämende Tatſache el nocheführt Es iſt bekannt, daß m den erſten Monaten nach dem Um
ſturze das eutſche Volk der Regierung gegenüber ſichſehr reſerviert erhie und ſorgfältig vermied, was al tat
ſächliche Anerkennung gedeute werden könnte, bevor noch die Frie⸗denskonferenz die Frage entſchieden L Trotzdem zögerten die
deutſchen Freidenker, Ehereformer und ihre Geſinnungsgenoſſ en
batten Tve

Au mehrere Abgeordnete aus der bwater nahmen an den De
Nka

gen Anteil, namentlich der im der letzten Zeit oͤft gena PfarrerISIrerrr rrstmmtt Dieſe Partei iſt freiſinnig, beſonders Aber ihre reſſégehhren ihr wohl gegen chechiſche katholiſche Geiſtliche an.
und doch
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nicht, Am 16 mMer, alſo kaum zehn Wochen nach dem Umſturze,
emeinſam mit den tſchechiſchen Vertretern beim Präſi⸗

denten der tſchechiſchen Nationalverſammlung ſowie heim Miniſter⸗
präſidenten Dr Kramar, dem Juſtizminiſter Soukup
ſprechen und m baldige Erledigung der Ehereform zu bitten. Gewiß,
ſehr bezeichnend! Wenn ES amals eutſche katholiſche
vertreter gewagt hätten, ihre Wünſche oder Forderungen gemein⸗
ſam mit tſche Vertretern der Regierung vorzutragen, 9e
meinſam nit den ſchechen ſich Demonſtrationsaufzügen 3u
beteiligen, wie hätten die Freiſinnigen geläſtert, als Volksverräter

gebrandmarkt, die giftigſten Zeitnarien gerichtet
U dgl mehr

Und was geſchah jenen deutſchen Vertretern? Nicht das 9eE
ringſte! Die „Bohemia“ forderte ſogar in einem langen Aufſatze
vom 16 Jänner 3zUur zahlreichen Teilnahme eutſfcher Geſgenoſſen dieſer tſchechiſchen Demonſtration auf

II Was den Inhalty des Ehereformgeſetze betrifft,
ſo läßt ſich erſelbe ahin zuſammenfaſſen, daß damit die Wahl

h leh eingeführt, eine Anzahl der bisher geltenden Eh ehind E

niſſe beſeitigt und die Trennbarkeit aller auch der 0 chenEhen verfügt ird
1e Wahl⸗Zivilehe. Nach dem bishem Böhmen

geltenden öſterreichiſchen Zivileherechte gab ES bloß die ſogenannte
abſolute und die relative Not⸗Zivilehe; erſtere nach Art II des Ge
etzes vom Mai 1868, R.⸗G.⸗Bl. Nr. 47j nach welchem EeS m
dem Falle, wo der betreffende Seelſorger infolge eines ſtaatlich
nicht anerkannten indispenſablen Hinderniſſes die Vornahme des
Aufgebotes und der .  rauung verweigerte, den Ehewerbern frei
and, vor der Zivilbehörde die Ehe zu ießen; letztere nach dem
Geſetze Dbm April 1870, G.⸗Bl Nr 51, wonach Konfeſſions⸗
loſe 0  1e jene, die keiner geſetzli anerkannten eligionsgeſellſchaft
angehörten, vor der Zivilbehörde ähre Ehe chließen onnten Dur
das NEu Ehereformgeſetz iſt nun für den ganzen Bereich des tſchecho
ſlowakiſchen Y  taates die fakultative oder Wahl⸗Zivilehe eingeführt
worden; dies beſagt des genannten Geſetzes „Zur Gültigkeit
der Ehe ird das Aufgebot und die feierliche Erklärung der Ein
willigung zul Ehe, und zwar En  Er bürgerlich obder irch
lich gefordert“; ebenſo § 12 „Falls die Verlobten bloß die
kirchliche Trauung wünſchen, findet das Aufgebot und die Trauung
beim zuſtändigen Seelſorger tatt.“ Es bleibt demnach dem Ermeſſen
der Ehewerber freigeſtellt, ob ſie ihre Ehe irchlich vor ihrem Cel
ſorger oder bürgerlich vor dem Standesamte ſchließen wollen. Außer

1 916 zunächſt für den Serlſorgeklerus herausgegebene Schrift:
Schlenz, Das Ehegeſeth vom 22 Mai 1919, ae ö der



351
dem können jene, die zunächſ bürgerlich ihre Ehe geſchloſſen haben,
nachträglich auch noch kirchlich ſich trauen aſſen; denn 12 ver

fügt „Den ereits bürgerlich getrauten Parteien bleibt ES über⸗
laſſen, ob ſie ſich
ziehen wollen.“ den I  en (1) unter  2

Mithin ergeben ſich nach dieſen Beſtimmungen drei Ehe
ſchließungsmöglichkeiten, die bloß kirchliche, ie bloß bürgerliche und
die bürgerlich⸗kirchliche.

Vergleicht man die Wahl⸗Zivilehe, die wir bekanntlich auch
m Inglan ſowie m den Vereinigten Staaten von Nordamerika
finden, mit der 19 ileh E, etztere mit den Kirchen⸗
geſetzen gewiß mM ſchärfſten Widerſpruche; ſi 3

ſt Ugleich Unvereinbar
mit der Gewiſſensfreiheit, da das Staatsgeſetz Katholiken einer
Eheſchließungsform zwingt, die ſie m threm Gewiſſen und nach ihrer
Ueberzeugung für ungültig halten. Subjektiv kann ſie allerdings
ohne Sünde ſein Aber auch die fakultative ivilehe iſt ver
werfen; denn ſie eru auf dem Indifferentismus, befördert dieſen,
Uhr zul Vernachläſſigung der kirchlichen Eheſ

ießung und ſtellt
die Zivilehe der kirchlichen Trauung geſetzlich gleich Doch entſpri
ſie wenigſtens dem Prinzip der Gewiſſensfreiheit, und m dieſer Hin⸗
ſicht verdient ſie vor der Zwangs⸗Zivilehe entſchieden den orzug.“)

Es .——

ſt klar, daß Katholiken unter chwerer Sünde ver
ſind, ſich irchlich trauen ſſen Für verfügt 12
ferner „Bei gemi chtem Religionsbekenntniſſe der Verlobten findet
das Ufgebo bei beiden Seelſorgern, die Trauung nach dem en
der Verlobten bei einem der beiden Seelſorger oder bei beiden
tatt.“ Katholiſche Seelſorger und Brautleute werden ich aller
dings bezüglich der Miſchehen die kir chlich Vorſchriften halten Q

Hiebei ſei hervorgehoben, daß auch die Verfügungen de neuen
Kirchengeſetzbuches bezüglich der Miſche begreiflicherweiſe
ſtreng lauten; ſo Eſtimm GAII 1063 „Trotz erlangter Dispens

Hindernis der Konfeſſionsverſchiedenheit iſt E8 weder Vor noch
nach der kirchlichen Trauung den Eheleuten geſtattet, ſich auch
den akatholiſchen Religionsdiener 3Uul Leiſtung oder Erneuerung
de Ehekonſenſes 3u wenden Weiß der Pfarrer ſicher, daß die rau
leute dieſe Vorſchrift übertreten werden der ſchon übertreten haben,
ſo darf nuLr Aaus ſehr triftigen Gründen unter Beſeitigung de
Aergerniſſes und UL nach Befrage ſiſeines 265 323 —3 ——ſieren. 3

.....

) Siehe Haring, Grundzüge des dathonnchen Kirchenrechtes
4113 ägmüller, Kirchenre
5² bis Q. 5413 —78 2 4— —

Siehe  F7 Haring 531 *
E auch CII 1061, 1062

Strafrecht, 1919, 3335 enr ath oner, Das ferhliche
„Theol ⸗prakt. Quartalſ chrift“. II 1920



Ehehinderni Auch bezüglich der Ehehinderniſſe hat
das EUue Ehegeſetz gründlich „reformiert“, und zwar Sinne der
modernen Ehereformer. Folgende trennende Ehehinderniſſe, die
hisher 0 bürgerliche Eherecht Aufrecht gehalten, hat dastſchechoſlowakiſ Ehereformgeſetz heſeitigt: Das Hindernis der höheren
Ethe, beziehungsweiſe der feierlichen Ordensprofeß (nach §63

9 der Religionsverſchiedenheit (8 O.) des Ehebruches 6 es Ehebandes (8 14103 AXX. Katholi
zismus, auf run der Hofdekrete vom Auguſt 18714 und vom

Juli 189553 das Hindernis der ägerſcha (8 O.), das
nunmehr der Seitenlinie bloß auf den erſten radeſchrän iſt
„Die Schwägerſchaft ſt inſowei Emn Ehehinderni daß der
Ehegatte keine Ehe ſchließen kann it Verwandten des anderen
Ehegatten direkter Linie und mit ſſen vollbürtigen oder halb
bürtigen Geſchwiſtern“ (8 2 Abſ 3 Zuſammenfaſſend erklärt
0  Eer 2  7 Abſ 1, des Geſetzes:,Die Beſtimmungen der
P 63, 64, 66, 67, 94, 11½, 113, 116, 119, 125, 133, 134⁴, 495, 136

und der Hofdekrete vom Auguſt 1814, (L. 1099
und vo  —2 Uli 1835, (L. 61 „ſowie des 825

des ungariſchen Geſetzartikels XXXI vom AY  ahre 1894 ſind auf
gehoben.15

Man ieht, die Ehereformer ſind bei uns zum Ziele gekommen.Die Hhnen längſt verhaßten Hi  * ſind gefallen; Han hat die
Zivilehe als möglich gemacht.Eird auch die
Beſeitigung dieſer Hinderniſſe viel dazu beitragen, daß laue Katho
liken, unter chwerer Verletzung⸗ der Vorſchriften ihrer Kirche, ſich
mit der bloßen Zivilehe begnügen werden

Ehetrennung. Die verhängnisvollſten und verderblichſten
Beſtimmungen betreffen die Ehetrennung Im ENR Oeſterreich
galten als trennbar die Ehen der Proteſtanten ſowie der 1ons
oſen, 115 des angeführten Anzahl von
Fillen; ferner die Ehen der Juden, nach den §8 133bis 136

unter den dort angeführten edingungen und endlich die
der türkifſchen Staatsangehörigen.

Dagegen galten die Ehen, hei derenAbſchluß beide Eile oder
auch uUur Enn Teil katholiſch war, nach 11 des B als Uun.
trennbar. 0  E Eheleute onnten aher, auch wenn ſie gerichtlich
geſchieden keine zweite Ehe ießen, da trotz derheidung
das and katholiſchen Ehe als nicht getrenn angeſehen wurde.

Ee weltliche Geſetzgebung E ſtets dieſen Grundſeen feſt;
Deutſchöſterreich Eſtehen ſie auch gegenwärtig noch Recht;

anders tſchechoſlowakiſche Freiſtaate!
Als (kannt Urde, daß Ene Reform des bürgerlichen Ehe

rechtes Sinne der mobdernen Forderungen bevorſtehe, da war

e über letztgenannten Paragraphen: Grießl, 1 Vor
ſchriften N eſachen, 1912,



man wohl allgemein auf die heſonders von reidenkern
Konfeſſionsloſen ſtürmiſch verlangte Ehe trennung gefaßt; aber
katholiſcherſeits hoffte man doch noch, daß wenigſtens die von Kath
liken kirchlich geſchloſſ Ehen, entſprechend den Grund

und Forderungen des katholiſchen Bekenntniſſes vonmau wohl aulgemeint auf die

bezonder von den reidenkern u

Konfeſſionsloſen ſtürmiſch verl

angte Ehetrennung gefaßt; aber

katholiſcherſeits hoffte man doch noch, daß wenigſtens die von Katho⸗

liken kirchlich geſchloſſenen Ehen, entſprechend den Grund
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ſätzen und Forderungen des katholiſchen

Bekenutmiſſes. von ö der

Trennung verſchont bleiben würden.

Allein, man hatte ſich getäuſcht! D

ie Trenubardeit wurde aus

nahmslos für alle Ehen geſetzlich feſtgelegt. Das Ehereformgeſetz

unterſcheidet zwei Arten von Trennungen, nämlich ſolche ohne

vorausgegangene

Scheidung und ſolche nach bereits erfolgter Ehe

ſcheidung.

Im erſten

Falle muß die Klage auf Trennung der Ehe auf

entſprechende Grü

nde ſich ſtützen. Das Geſetz führt in 8 A

àa bis i, neun derſelben an, nämlich:

àa) „wenn der Ehegatte einen Ehe

bruch begangen hat; b) wenn

er rechtskräftig zu einer wenigſtens dreijährigen Kerkerſtrafe ver⸗

urteilt wurde, oder zu einer kürzeren Kerkerſtrafe, aber wegen einer

ſtrafbaren Handlung, die aus ſolchen Beweggründen hervorgegangen

oder unter ſolchen Umſtänden verübt worden iſt, die auf einen ver⸗

worfenen Charakter ſchließen laſſen; c) wenn er ſeinen Ehegatten

boshaft verlaſſen hat und auf gerichtliche Aufforderung nicht binnen

ſechs Monaten zurückkehrt. Falls ſein Aufenthalt nicht bekannt iſt,

hat die gerichtliche Aufforderung öffentlich zu geſchehen; d) wenn

der eine Ehegatte dem Leben oder der Geſundheit des anderen

nachgeſtellt hat; e) bei wiederholten Mißhandlungen, ſchweren Krän⸗

kungen oder wiederholten Beleidigungen an der Ehre; k) wenn er

ein ausſchweifendes Leben führt; g) wegen einer dauernden oder

periodiſch verlaufenden Geiſteskrankheit, welche drei Jahre an⸗

dauert; wegen angeborener oder erworbener, ſchwerer geiſtiger De⸗

generation, einſchließlich ſchwerer Hyſterie, Trunkſucht oder gewohn⸗

heitsmäßigen Mißbrauches von Nervengiften, falls dies zwei Jahre

andauert, wegen Fallſucht, wenn dieſelbe wenigſtens ein Jahr

dauert, mit mindeſtens ſechs Anfällen im Jahre oder mit dazu⸗

gekommener Geiſtesſtörung; h) wenn eine ſo tiefe Zerrüttu

ng der

Ehe eingetreten iſt, daß man von den Ehegatten billigerweiſe nicht

verlangen kann, daß ſie in der ehelichen Gemeinſchaft verbleiben.

Die Trennung kann nicht ausgeſprochen werden über Klage des⸗

jenigen Teiles, welcher an der Zerrüttung überwiegend ſchuld iſt;

i) wegen unüberwindlicher Abneigung. Der Klage kann nur dann

ſtattgegeben werden, wenn dem Anſuchen um Trennung, gegebenen⸗

falls auch nachträglich, auch der andere Ehegatte beitritt. Doch muß

in dieſem Falle die Trennung nicht ſogleich verwilligt werden, ſondern

es kann vorh

er auf Scheidung von Tiſch und Bett, und zwar auch

zu wiederholten Malen erkannt werden.“

Man erkennt, daß mehrere der ange

führten ö Gründe ſehr un⸗

ünde 2

namentlich die W

23*derTrennung verſchont leiben würden.
Allein, man 0  6 ſich getäuſcht! 12 Trenubarkeit wurde aus

nahmslos für alle Ehen geſetzlich feſtgelegt. Das Ehereformgeſetz
unterſcheidet zwei Arten von Trennungen, nämlich ne
vobrausgegangene Scheidung und ſolche nach bereits erfolgter Cheſcheidung.

Im erſten Falle muß die Klage auf Trennung der Ehe auf
entſprechende Grůnde ſich ſtützen Das Cſe In 13, Abſatz

bis 1i, neun derſelben 0 nämli
A) „wenn der hegatte einen Ehebruch begangen hat; 5) wenn

rechtskräftig zu einer wenigſtens dreijährigen Kerkerſtrafe ver⸗
Irteilt Urde, oder einer kürzeren Kerkerſtrafe, Aber einer
ſtrafbaren Handlung, die aus ſo Beweggründen hervorgegangen
oder unter ſolchen Umſtänden verübt worden iſt, die auf einen ver
orfenen Charakter ſchließen laſſen; C) wenn ſeinen Ehegatten
oshaft verlaſſen hat und auf gerichtliche Aufforderung nicht binnen
echs Monaten zurückkehrt. Falls ſein Aufenthalt nicht bekannt iſt,
hat die gerichtliche Aufforderung öffentlich zu geſchehen; wenn
der eine egatte dem eben oder der Geſundheit des anderen
na  E  E hat; e) bei wiederholten Mißhandlungen, chweren Krän
ngen oder wiederholten Beleidigungen an der Ehre; 1) enn er
eEm ausſchweifendes Leben führt; 9 wegen einer dauernden oder
eriodiſch verlaufenden Geiſteskrankheit, welche drei ꝗ

V.

ahre anöNRS- Que angeborener oder erworbener, chwerer geiſtiger De
generation, einſchließlich ſchwerer Hyſterie, Trunkſucht oder gewohn⸗
heitsmäßigen Mißbrauches von Nervengiften, dies zwei Jahre
andauert, wegen allſucht, wenn dieſelbe wenigſtens ein Jahr
dauert, mit mindeſtens ſechs Nfaüllen IM Jahre der mit dazu
gekommener Geiſtesſtörung; h) wenn eine ſo tiefe ZerrüttuU der
Ehe eingetreten ſt, daß mMan von den Ehegatten billigerweiſe nicht
verlangen kann, daß ſie in der Chelichen Gemeinſcha verbleiben.
Die Trennung kann nicht ausgeſprochen werden ber Klage des
jenigen Teiles, welcher an der Zerrüttung überwiegend iſt;
1) wegen unüberwindlicher Abneigung. Der Klage kann nur dann
ſtattgegeben werden, wenn dem Anſuchen Trennung, gegebenen⸗
falls auch nachtröglich, auch der andere Ehegatte beitritt. Doch muß
m dieſem Falle die Trennung nicht ſogleich verwilligt werden, ſondern

ann vorher auf Scheidung von —

Liſch und Bett, und zwar auch
wiederholten alen rkannt werden.“
Man erkennt, daß mehrere der Angeführten Gründe ſehründeſo

V können die 338 beiden Gr

23*
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Zerrüttung der Ehe und unberwindliche Abneigung leicht miß⸗
braucht werden. Von einer taxativen Anführung der Trennungs⸗
gründe kann da bh kaum mehr die ede ſein Bei dem etzt
genannten Grunde: Unüberwindliche Abneigung wird allerdings die
einſchränkende Bedingung beigegeben, daß auch der andere Gatte
zuſtimme. Doch ermöglicht dies den noch ärgeren ißbrauch, durch
gegenſeitige Vereinbarung die Ehe rennen. Kurz, die Grundlageeines geordneten Familienlebens, die dauernde heliche Verbindung,
iſt erſchüttert, 3zUum unermeßlichen Schaden der Geſ unddes Staates2338
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Zerrüthung 0 Che uüd mnütherwindlche Abneihung kicht miß⸗

braucht werden. Von einer taxativen Anführung der Trennungs⸗

gründe kann da wohl kaum mehr die Rede ſein. Bei dem letzt⸗

genannten Grunde: Unüberwindliche Abneigung wird allerdings die

einſchränkende Bedingung beigegeben, daß auch der andere Gatte

zuſtimme. Doch ermöglicht dies den noch ärgeren Mißbrauch, durch

gegenſeitige Vereinbarung die Ehe zu trennen. Kurz, die Grundlage

eines geordneten Familienlebens, die dauernde eheliche Verbindung,

—

iſt erſchüttert, zum unermeßlichen Schaden der Geſ

ellſ Haft und

des Staates!!

Ein Vergleich mit § 115 des a. b. G. B., dem obige Beſtim⸗

mungen zum Teil entlehnt ſind, liefert den überraſchenden Beweis,

daß nunmehr durch das neue Geſetz die Ehetrennungen bedeutend

leichter gemacht werden als früher die einfachen Eheſcheidungen,

wenigſtens was die Gründe anbelangt; daher werden die Ehe⸗

trennungen ohne Zweifel bald außerordentlich zahlreich werden.

Dazu kommt nun noch eine zweite, viel leichtere Möglichkeit,

die Ehen zu trennen, nämlich die geſetzliche Umwandlung der ein⸗

fachen Eheſcheidungen in vollſtändige Ehetrennungen. Hiebei ſind

nde Fälle zu unterſcheiden:

8

foße

1. Sind die Ehegatten bereits drei Jahre gerichtlich ge⸗

ſchieden, ohne daß ſie ſeitdem das eheliche Leben wieder aufge⸗

nommen haben, dann kann jeder Gatte um Umwandlung der

einfachen Scheidung in Trennung der Ehe anſuchen; hiebei iſt es

nicht einmal nolwendig, daß das Gericht eine Un erſuchung wegen

unüberwindlicher Abneigung anſtelle. Es genügt die Feſtſtellung

der Tatſache, daß die beiden Ehegatten bereits drei Jahre ge⸗

richtlich geſchieden ſind. Die Entſcheidung wird ohne Prozeß⸗

verfahren gefällt. Alſo wiederum eine ſehr bedeutende Erlei

cht erung

zur Beförderung der vollſtändigen Ehetrennungen.?)

2. Sind die Gatten gerichtlich geſchieden, und zwar aus einem

der in § 13 angeführten Gründe, welcher demnach zur Ehe⸗

trennung hinreicht, dann wird über Anſuchen eines Teiles die

bisherige einfache Scheidung in eine Trennung der Ehe um⸗

gewandelt; ja es wird hiebei — und das iſt ſehr auffallend — nicht

einmal unterſucht, ob der damalige Scheidungsgrund noch

derzeit vorhanden ſei; ausgenommen iſt bloß Geiſteskrankheit.

In den bisher beſprochenen zwei Fällen iſt nicht einmal die

Zuſtimmung des anderen Teiles zur Ehetrennung er⸗

forderlich, ſie kann alſ

o ſogar gegen den Willen desſelben

verhängt werden.

) Siehe Leb XIII., Enz. „Arcanum“ vom

10. Febrbar 18505 „Quod

Apostolici“ vom 28. Dezember 1878; Cathrein, Moralphiloſophie, II,

418 ff.; Leitner, Lehrbuch des kathol. Eherechtes, 1912, S. 560 bis 568

2). Siehe § 16, l

ungsverordnung Art. 250

—

32 1, Abſatz .

45— ebenſo

—Ein Vergleich mit 115 des a. b G dem obige Beſtim⸗
mungen zUum C(T.  Teil entlehnt ſind, iefert den überraſchenden Beweis,
daß nunmehr durch das Eue Eſe die Ehetrennungen bedeutend
eichter gemacht werden als früher die einfachen Eheſcheidungen,wenigſtens was die Gründe anbelangt; daher werden die Ehe
trennungen ohne Zweifel bald außerordentlich zahlrei werden

Dazu kommt nun noch eine zweite, viel lei  Ee Möglichkeit,die Ehen trennen, nämlich die geſetzliche Umwandlung der ein⸗
Eheſcheidungen mn vollſtändige Ehetrennungen. Hiebei ſindnde unterſcheiden:
Sind die Ehegatten ereits dre Jahre gerichtlich 9Eſchieden, ohne daß ſie ſeitdem das eheliche &  eben wieder aufge

nommen haben, dann kann jeder Gatte Umwandlung der
einfachen eidung In Trennung der Ehe anſuchen; hiebei iſt 68
nicht einmal nolwendig, daß da Gericht eine Un ſerſuchungunüberwindlicher Abneigung anſtelle. genügt die Feſtſtellungder Tatſache, daß die beiden Ehegatten bereits drei 60  ahre Erichtlich geſchieden ind Die Entſcheidung ird ohne Prozeß
verfahren gefällt. Alſo wiederum eine ſehr bedeutende IIch
3zur Beförderung der vollſtändigen Ehetrennungen.?)ind die Gatten gerichtlich geſchieden, und zwar dus einem
der m 13 angeführten Gründe, welcher demnach zur Ehe
trennung hinreicht, dann ird ber Anſuchen eines Teiles die
bisherige einfache Scheidung In eine Trennung der Aum
gewandelt; 10 C8 Dtr. hiebei und da iſt ſehr auffallend nichteinmal unterſu ob der damalige Scheidungsgrund noch
derzeit vorhanden ſei; ausgenommen iſt bloß Geiſteskränkheit.In den bisher beſprochenen zwei Fällen iſt nicht einmal die
Zuſtimmung de anderen Teilés 3uLl Ehetrennung CU
forderlich, ſie kann alſ ogar den Willen desſelbenverhängt werden

e Cb XIII Enz „Arcanum““ vom 10 Vebrlen 1890 „QuodApostolici“ vom Dezember 18783 Cathrein, Moralphiloſophie, II418 ff.5 Leitner, Lehrbuch des kathol. Eherechtes, 1912, 560 bis 568
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Bei Eheſ chedungen, die mlicht 3  en genannten zwei

Arten gehören, hat 3u unterſcheiden, ob vor der Wirkſam⸗
keit dieſes eſetzes, alſo vor dem Juli 1919 oder erſt nachher ein⸗
getreten ſind. Im erſten alle müſſen zum E der Umwand
lung der Scheidung n Trennung ſeit der Scheidung mindeſtens
ſechs Monate verfloſſen ſein, im zweiten Falle mindeſtens Eern
Jahr. In beiden Fällen ird die Trennung vom Gerichte aus⸗
geſprochen, wenn unüberwindliche Abneigung der Ehegatten
beisbar iſt Agherdem iſt hiebei die Zuſtimmung beider Ehe
gatten erforderlich; Qher iſt bei einem ſolchen Anſuchen der andere
0 3 verſtändigen Und vor Gericht
E gilt dies als Zuſtimmung. aden. Erſ cheint E nicht,

Aus Obigem ergibt daß nunmehr im tſchechiſchen Frei
ſtaate katholiſche Prieſter und Ordensgeiſtliche mit feierlicher Profeß
ohneweiters eine ſtaatlich gültige Ehe vor der weltlichen Behörde
chließen, daß hriſten mit Juden, Türken u. Ungetauften ſich
bürgerlich verehelichen und wieder trennen können. ede Rückſi 1
auf die elementarſten Forderungen des katholiſchen Bekenntniſſes
und der Grundſätze des chriſtlichen Eherechtes iſt beſeitigt, die
modernen Ehereformer aben bei uns ihr heißerſehntes Ziel erreicht!
N  (Ul die obligatoriſche Zivilehe ihnen noch; da dürften ſie aller⸗dings, wie ES cheint, nicht ſo bald Erfolg haben.

Das Zeugnis muß man den rhebern dieſes modernen Ehe
eits Zivilehe und Ehetrennunggeſetze ausſtellen, daß ſie

E leicht als möglich gemacht aben, aß ſie ES ſelbſt dem Ehe
bre Her leicht machen, nach dreijähriger eidung 630 3urennen Uund die Ehebrecherin heiraten!

Doch dieé ſchlimmen F  olgen dieſes Geſetzerden auch bei
uns nicht ausbleiben Schon etz zeig ſich ſelbſt MN freiſinnigen Kreiſen
eine gewiſſe Sinnesänderung. Der erühmte Rechtsgelehrte Ohnmt
chrieb ſeinerzeit betreffs der Zivilehe diel „Der Zivilakt
iſt nicht bloß unpopulär, ihm wird vom evangeliſchen wie vom katho
iſchen Deutſchlands geradezu und offen die Anerkennung
ſeiner eigentümlichen Rechtswirkungen verweigert ede irch
liche Trauung iſt emn Proteſt des nationalen ewiſſen gegen das
Reichsgeſetz.““) Cber den kanzleimäßigen Abſchluß der ivilehe
ſchrei Erſelbe: „In der kahlen Amtsſtube vollzieht ſich
mäßig, wahrhaft troſtlos der Akt der Zivileheſchließung, kaum anders
als die Auflaſſung eines Grundſtückes; nichts, was die jedeutung
des Bundes für das éEben erinnert. Kein dattorn ird ausgeſtreut,
velches m Eheſtande tragen könnte! CL den Eheleuten
noch der bürgerlichen Geſellſchaft kann dies zUum Segen ſein.“ Daher
erklärt der gefeierte Juriſt, Es 5 Intereſſ8und

1) 53 Sohm, Die obligatoriſchS 25, 30



der menſchlichen Ge llſchaftgelegen,auf Emeweihevolle Ab
—3— chließung der Ehe vordem Religionsdiener hinzuwirken.Auch tſchechoſlowakiſchen Freiſtaatebeginnt man das viel
fach einzuſehen. Selbſt den Sozialdemokraten beginntdie Zivil
ehe der Kanzleiſtube nicht gefallen. hr Hauptorgan „Prävo
Iidu“ ſchrie vor Emniger Zeit, E8 ſei doch peinlich und nderbar,
den Ehebund Amtsſtube abzuſchließen, wo kurz vor
her ber Kohlenlieferungen oder Erteilung Gewerbekonzeſſion
verhandelt Urde. Es ſei Pflicht der Behörden, für
mögli feierlichen Abſchluß der Zivilehe ſorgen, den ivi
akt poetiſcher geſtalten, Erde die Zivilehe bald
nChen verlieren und ſich nicht recht einbürgern. In allem
Ernſt ird aher vorgeſchlagen: Es eten für die Ziviltrauungen
ſtilgerechte, würdige Gebäude  *  —. aufzuführ und dem E  E ent
ſprechende Quplane von hervorragenden Architekten vorzulegen.
Der rld ſei durch Muſik und Geſang verſchönern wofür
hervorragende Künſtler 0 erden müßten! Vielleicht
finden manche Eſe Weiſe den Weg zUur Kirche zurück.

Noch mehr verſtimmen und verbittern lele die rückſichtsloſen
Verfügungen etre der Ehetrennungen.

32 (ai 1919 dieſes Geſetz angenommen worden war,
da ſchrieb der freiſinnig agrariſche „Lidovy unIK“ „Die Natio
nalverſammlung hat Tauſende von unglücklichen EhegattenQus der
Knechtſchaft befreit, welche die Kirche geſtürzt hatte.“ Aehn
lich ſchrieb damals die gleichgeſinnte agrariſche Frauenzeitung:
„VLVEStOVAni“

Gegenwärtig aber, ſich ereits die traurigen irkungendieſes Geſetzes, namentlich die Folgen der Ehetrennungen
zelgen, beginnt die immung ereits umzuſchlagen. Wiederum iſt
ES Emn der Agrarier, der „Venkov“, der aber nun ganz
anders ſchreibt. Nach dem Berichte des „Prassky³ Veternik“ vom

Jänner Z .—nennt das freiſtunnige Agrarblatt 98 Eherechtsgeſetz,
beſonders mit Rückſichtuf die Ehetrennungen En „Monſtrum“.
Die Gerichtspraxis habe Eréeits die Mangelhaftigkeit jenes Ge
ſetze ewieſen an habe erkannt, das Echützebezüglich
der Trennung den ſchuldigen Gatten, dem ES volle Freiheit
aſſe, während der Unſchuldige Teil auf Gnade und Ungnade
preisgegeben Erde Wer aufrun von §13 und d Enne Tren⸗
nungsklage einbringe, müßte EM dio ſein, da trotz Eelgener Schuld
viel leichter und bequemer durch Umwandlung der Eheſcheidung Ehetrennung 3zUum Ziele kommen könne. Daher eien
die Bemühungen des Juſtizminiſteriums, wenigſtens wichligſten
Fehler dieſes Ehetrennungsgeſetzes beſeitigen, ſehr wohl be
greiflich, 10 unbedingt notwendig, beſonders mit  — Rückſicht auf jene,

1eKultur 1906, 131 ff. Schnitzer
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welchen durch die nüb erlegten ö Bathmmungen dieſes
Geſetzes Creits Unrecht geſchehen ſei In Nr vom

Februar 19ende ſich der „Praꝰsky Veéernik' die
Frauen und chreibt 7 Auf Betreiben der Freidenker iſt dieſes
Ehetrennungsgeſetz zuſtande gekommen, nach welchem der Ehe
brecher geradezu belohnt wird, da der ſchuldige Teil ogar bei Leb⸗
zeiten ſeiner erſten rechtmäßigen Gattin mit der Ehebrecherin eine
neue Ehe ſchließen kann.“ Dann heißt es: „Wie viele Tränen

ſener Kinder, wie v  ielverachteter Gattinnen und verlaf
ENn dieſes freidenkeriſche Ehetrennungsgeſetz bereits
verſchuldet hat, das wißt hr ſelbſt Eine Errungenſchaft
allerdings hat dieſes Geſetz verzeichnen, nämli die,
daß die bisher leeren Kanzleien gewiſſer Advokaten ſich
wieder füllen.“

Das ſind gewiß emerkeUswerte Aeußerungen ber die Folgen
jenes Geſetzes, wie ſie ſich ereits ſeit Tzem Beſtande desſelben
äußern Nicht bloß im Intereſſe der Kirche, ſondern auch Im Intereſſe
der Familien, beſonders der Frauen und Kinder, wäre tatſä
ringen wünſchen, daß auch dieſes Geſ
gründliche Umänderung Tführe

Etz wie viele andere Eme

Allerdings läßt ſich bloß ann ein günſtiger Erfolg rhoffen,
wenn alle jene, die noch auf dem Boden der chriſtlichen Welt⸗
anſchauung und der chriſtlichen Lebensgrundſätze tehen, ohne nter
chied der Nation ſich zuſammenſchließen und ſich dem Anſturme
der Kirchenfeinde 3u Abwehr mannhaft entg
ſtellen

Zum Zubiläum des Prämonſtratenſerordens.)
Mitgeteilt von Alfons Zak, Stift Geras

Im Jahre 1920 feiert der Elze Prämonſtratenſerorden das
achthundertjährige Jubiläum ſeiner Gründung, da Er 3u Beginn
des Jahres 1120 vom ehemaligen anderpr diger, dem eiligen
Norbert (6 1134 als Tzbiſcho von agde urg), m einem ein⸗
amen, wilden Tale, namens Prémontré, zwiſchen Laon und Soiſſons,
geſtiftet wurde. So wie der Ziſterzienſerorden im erglei mit den

1) „Der Prämonſtratenſerorden In den alten deutſchen
Metropolen.“ Herausgegeben VOm Stifte eras. (Wien, Bu  andlung
der „Reichspof 1919 51 9 89.) Das niederöſterreichifche 1 Geras
eeilte braben des Ordensjubiläums (1120—- 1920), eine Ußerſt
mucke Feſtſchrift herauszugeben, die vo  2 Chorherrn Alfons Zak erfaßt
wurde und ein verläßliche Verzeichnis Aller Stifte und Klöſter des Ordens
in den alten eu Metropolen, nach den Diözeſen geordnet, bietet.
Die erſte Auflage der I iſt nahezu vergriffen. nläßl des Ordens
jUbiläums werden demnä emn St Norbertus⸗Album

V. in  54 Lilien

und 5 Hnnee des Ordens (in Pilſen) im Druck 535


